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Kooperationsseminare 
Jugend
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Sonntag	 bis 18.00 Uhr	
Anreise. Inhaltlicher Einstieg ins Seminar. Vorstellungsrunde
     
Montag 	 08.30 – 12.00 Uhr	
Vereinbarungen zum Seminarverlauf und Einführung in das Thema.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Erfahrungsaustausch über Jugendarbeit im Plenum.
  
Dienstag 	 08.30 – 12.00 Uhr
Erarbeitung von Grundlagen zur Ausbildungs-, Übernahme- und Be
schäftigungssituation. Vortrag der Referenten/innen und Diskussion.	
	
	 14.30 – 18.00 Uhr
Die Notwendigkeit betrieblicher Interessenvertretung und die Rolle der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung. Arbeitsgruppenphase.

Mittwoch	 08.30 – 12.00 Uhr	
Gewerkschaftliche Handlungsfelder auf betrieblicher/tarifpolitischer und 
gesellschaftlicher Ebene. Diskussion im Plenum.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Arbeitsprogramme der Ortsjugendausschüsse für die betriebliche Jugend
arbeit.  Arbeitsgruppenphase.
  
Donnerstag	 08.30 – 12.00 Uhr	
Gewerkschaftliche Reformansätze der Beruflichen Bildung und die Arbeit an 
den Berufsschulen. Einführung in das Thema durch die Referenten/innen.
	 14.30 – 18.00 Uhr
Die örtliche gewerkschaftliche Jugendarbeit: Möglichkeiten und Perspek-
tiven im Zusammenhang mit Mitgliederentwicklung, Bildungsarbeit, Tarif-
bewegung (Arbeitsgruppen).

Politische Jugendarbeit in den Regionen (OJA/BJA)
   

Seminar in Koo-
peration mit der 
Werner-Bock-
Schule nach 
Sonderurlaub für 
Gruppenleiter 
und unbezahlte 
Freistellung.
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Freitag	 08.30 – 12.00 Uhr	
Die bezirkliche gewerkschaftliche Bildungsarbeit.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Zukünftige gewerkschaftliche Jugendbildungsarbeit. Programmatische 
Perspektiven/Konzeptionen. Abschlussdiskussion. Plenum.

Belegen können alle Verwaltungsstellen

Seminar-Nr.		  Termin				  
W20012009RB2	 26.02. – 03.03.2012

Meldetermin	 Ort 	
02.01.2012		 Werner-Bock-Schule, Beverungen
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K o o p e r a t i o n s s e m i n a r e  – M u l t i p l i ka  t o r e n / i n n e n -A u s b i l d u n g

Kooperationsseminare 
Multiplikatoren/innen-Ausbildung

7
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Sonntag	 bis 18.00 Uhr	
Anreise der Teilnehmer/innen. Inhaltlicher Einstieg ins Seminar.
  
Montag	 08.30 – 12.00 Uhr	
Vorstellungsrunde. Vereinbarung über den Seminarverlauf.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Reflexion der örtlichen Jugendbildungsarbeit.
  
Dienstag	 08.30 – 12.00 Uhr	
Die Bedeutung der politischen Ökonomie in der Bildungsarbeit. 
	 14:30 – 18:00 Uhr
Textarbeit: Lohn, Preis und Profit. In Arbeitsgruppen.

Mittwoch	 08:30 – 12:00 Uhr
Diskussion und Reflexion der Arbeitsgruppen-Ergebnisse. 
	 14:30 – 18:00 Uhr
Welche Bedeutung hat die politische Ökonomie für Einstiegsseminare?
An welchen Inhalten wird politische Ökonomie im Seminar problematisiert?

Donnerstag	 08:30 – 12:00 Uhr
In welchen Seminarschritten wird die politische Ökonomie in Einstiegs
seminaren vermittelt?
	 14:30 – 18:00 Uhr
Praxisphase: Politische Ökonomie in Einstiegsseminaren. 

Freitag	 08:30 – 12:00 Uhr
Doppelcharakter der Gewerkschaften im kapitalistischen Wirtschafts
system. Textarbeit und Diskussion.
	 14:30 – 18:00 Uhr
Struktur, Aufgaben und Aufbau der IG Metall. 

Samstag	 08:30 – 12:00 Uhr
Bildungsplanung und Seminarauswertung.

Vorqualifizierung zukünftiger 
Jugendbildungsreferenten/innen

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall 
Jugendbildungs-
stätte Schliersee. 
Sonderurlaub 
für Jugend
gruppenleiter/ 
Verdienstausfall.
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Teilnehmen
Voraussetzung ist der vorherige Besuch der Seminare „Junge Arbeitneh-
mer/innen in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft I, II und III“ 

Belegen können alle Verwaltungsstellen. 

Seminar-Nr.		  Termin				  

J20012010RB2	 04.03. – 10.03.2012

Meldetermin	 Ort 	
06.01.2012	 IG Metall Jugendbildungsstätte 	 	 	
	 	 	 		 Schliersee
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Die IG Metall Bezirksleitung in Frankfurt ist Mitglied im DGB Bildungswerk 
Hessen.

Das DGB Bildungswerk Hessen ist anerkannt als Landesorganisation für 
die Erwachsenenbildung in Hessen.

Die IG Metall Bezirksleitung Frankfurt trägt Sorge dafür, den Referenten/
innen entsprechende fachliche, methodisch-didaktische Kenntnisse zu 
vermitteln und Referenten/innen ‘fit’ zu halten, Seminare durchzuführen.

Eine ständige Weiterbildung zu den gewerkschaftspolitischen Fragen, aber 
auch den geänderten Bedingungen in den jeweiligen „Fachbereichen“ 
ist unabdingbar. Themen wie Arbeits- und Gesundheitsschutz, Betriebs
verfassungsrecht, Tariffragen, Schwerbehindertenrecht oder soziale 
Gesetzgebungen ändern sich ständig und sollten in ihren Auswirkungen 
aktualisiert und diskutiert werden.

Die Ausbildung der Referenten/innen erfolgt in enger Kooperation mit der 
jeweilig zuständigen Bildungsstätte (Sprockhövel, Bad Orb, Beverungen 
bzw. Schliersee).

Dabei geht es einerseits um Erfahrungsaustausch, andererseits auch um 
Veränderungen und Weiterentwicklungen von politischen Zielsetzungen in 
den jeweiligen Bereichen.

Die Weiterbildung werden wir so durchführen, dass wir für alle Seminar-
typen gemeinsame Referenten/innen-Weiterbildungsmaßnahmen anbieten 
(wie z. B. mit dem Titel „Was ist eigentlich ein gutes Seminar?“). Darüber 
hinaus werden wir halbjährlich einen Erfahrungsaustausch zwischen 	
Referenten/innen auf bezirklicher Ebene organisieren. 

Referenten/innenaus- und -weiterbildung für die Kolleginnen 
und Kollegen, die die Seminare des Bezirks durchführen
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Für das Jahr 2012 sind folgende Termine vorgesehen: 

Seminar-Nr.	  	 Termin		

Q20012138001	 15.06. – 17.06.2012

Q20012138002	 30.11. – 02.12.2012	

Erforderlicher Erfahrungsaustausch bzw. Weiterentwicklungen in den 
jeweiligen weiteren Seminartypen, wie z. B. Arbeits- und Gesund-
heitsschutz I, Betriebsräte I, Entgeltgestaltung I, Schwerbehinderten
vertrauenspersonen, Gewerkschaften in der BRD, JAV werden in der 	
bildungspolitischen Konferenz jeweils für das nächste Jahr gemeinsam 
mit den Referenten/innen für die Seminartypen festgelegt (Referenten/
innen für AuG und SBV machen das jetzt schon).

Darüber hinaus gibt es weitere gesonderte Seminarangebote für 	 	
Referenten/innen, um sich für ihre Seminare weiterzuqualifizieren.
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Der Bezirk Frankfurt organisiert für die Ausbildung von Kolleginnen und 
Kollegen, die künftig als Referent/in in der IG Metall arbeiten wollen, eine 
zielgerichtete Qualifizierung.

Diese Seminare erfolgen in Kooperation mit dem IG Metall Bildungs
zentrum Sprockhövel.

Teilnahmevoraussetzungen
Die Teilnehmer/innen haben die grundlagenbildenden Seminare (A I und 
BR I bzw. Jugend I und JAV) der IG Metall besucht und haben ausreichende 
Erfahrungen in der örtlichen Gewerkschaftsarbeit.

Anmeldungen erfolgen über die zuständigen Verwaltungsstellen.

1. Schritt: 
Vorqualifizierung

Seminar „Theorie und Praxis der Bildungsarbeit der IG Metall“

Inhalte

• 	 Selbstverständnis, Leitbilder und Ziele gewerkschaftlicher Bildungs
arbeit

• 	 Grundlagenbildung im Bezirk Frankfurt am Beispiel des A I-Seminars

• 	 Ziele, Inhalte und Methoden in der Grundlagenbildung

• 	 Vorbereitung auf eine Hospitation 

Qualifizierung zukünftiger 
Referenten/innen im Bezirk Frankfurt

Seminare in 
Kooperation mit 
dem IG Metall 
Bildungszentrum 
Sprockhövel. 
Unbezahlte Frei-
stellung

Seminar-Nr.	  	 Termin			   Meldetermin

S20012012RB2	 18.03. – 23.03.2012 	 18.01.2012

S20012045RB2	 04.11. – 09.11.2012	 04.09.2012	
	
Seminarort 
Bildungszentrum Sprockhövel
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2. Schritt: 
Hospitation in einem A I-Seminar im Bezirk

Die Hospitation wird in Abstimmung mit den zuständigen Bildungs
sekretären/innen der Verwaltungsstellen organisiert. Die Referenten-
Teams haben die Aufgabe, die Hospitanten in zentralen Fragen der 	
Gestaltung eines A I-Seminars einzuführen. Die Hospitationserfahrung 	
ist eine wichtige Voraussetzung für das dann folgende zentrale Seminar 
für die Ausbildung von Referenten/innen.

Im Anschluss an diese Vorqualifikation können sich die Teilnehmer/innen 
dann für das „Ausbildungsseminar“ für Referenten/innen A I (2 Wochen-
seminar) ebenfalls über die Verwaltungsstelle anmelden.

3. Schritt: 
Referenten/innenqualifizierung
„Gewerkschaftspolitische Einführungsseminare und A I durchführen“

Die Seminartermine sind im Seminarprogramm der zentralen Bildungs-
stätten der IG Metall 2012 zu finden.

Die Systematik der Referenten/innen-Ausbildung im Bezirk Frankfurt wird 
mit der Übersicht auf Seite 84 deutlich und soll die Bildungsberatung und 
die Planung für interessierte Kolleginnen und Kollegen erleichtern.
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IG Metall Bezirk Frankfurt in Kooperation mit dem 
		  IGM Bildungszentrum Sprockhövel 

„Vorqualifikation“ für künftige Referenten/innen 2012	
	 	 	

	  
	

Fortsetzung der Qualifizierung von Referenten/innen für gewerk-
schaftliche Grundseminare im Bezirk Frankfurt

	 	 	 		 	 	

Der Einsatz in einem Referenten-
Team setzt eine Hospitation vor-
aus, die in Absprache mit den 
Verwaltungsstellen und der 
Bezirksleitung organisiert wird.	 	 	 	 	 	
	 	 	 		 	 	 	 	 	

Nach dieser Hospitation ist in der Regel die Ausbildung für „Refe-
renten/innen A I“ abgeschlossen und der Einsatz in den Teams der 
bezirklichen Seminare möglich. Wir erwarten von den Referenten/  
innen, dass sie regelmäßig die vom Bezirk bzw. den zentralen 	
Bildungsstätten angebotenen Weiterbildungsmöglichkeiten nutzen. 

Wer sich darüber hinaus für weitere Grundlagenseminare (BR  I/ 
AuG /Entgelt  I usw.) qualifizieren will, kann in Absprache mit seiner 
Verwaltungsstelle weitere Referentenseminare (Angebote der 	
zentralen Bildungsstätten) besuchen.

Hospitation in einem A I-Seminar

Referenten/innen-Qualifizierung: „Gewerkschaftliche 
Einführungsseminare und A I durchführen“ (2 Wochen)
Siehe Angebote der zentralen Bildungsstätten der IG Metall 2012

2. Hospitation in einem A  I-Seminar 
im Bezirk

Seminar: „Theorie und Praxis der Bildungsarbeit der IG Metall“
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Die Referenten/innen-Weiterbildung ist ein Forum für ehrenamtliche
Referenten/innen des Bezirks Frankfurt, um eigene Erfahrungen aus den 
BR I Seminaren als auch den Arbeits- und Gesundheitsschutz I Seminaren 
auszutauschen, neue Ansätze zu diskutieren als auch zu erproben.

Aber es geht vor allen Dingen auch darum, wie neue Themen, die es 
aus den Veränderungen der Bildungsarbeit gibt, z. B. die Eingliederung 
der leistungs- und arbeitszeitpolitischen Initiativen, in die Grundlagen
seminare BR I und AuG I sinnvoll aufgenommen werden können.

In dieser Referenten/innen-Weiterbildung sollen folgende Themen behan-
delt werden:

•	 Integration der leistungspolitschen Initiativen in der Grundlagenbildung 

•	 Integration der arbeitszeitpolitschen Initiativen der IG Metall

•	 Integration von arbeitsmarkt- und gesellschaftspolitischen Aktivitäten 
in die Grundlagenbildung

•	 Anforderung an die Weiterentwicklung einer tarifpolitischen Bildungs
arbeit

•	 Einbeziehung von tarifpolitischen Fragen wie z.B. einer konkreten 	
Vorbereitung (je nach Situation) der Tarifrunde 2012 bzw. 2013

•	 Arbeitsplanung der Referenten/innen-Arbeitskreise in Verwaltungs
stellen/Regionen und im Bezirk

Seminar-Nr. 		 Termin			   Meldetermin

O20012013RB2	 25.03. – 27.03.2012	 25.01.2012

O20012063RB2	 28.03. – 30.03.2012	 28.01.2012	

Seminarort 

Bildungsstätte Bad Orb

Referenten/innen-Weiterbildung 
BR I/AuG I

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall 
Bildungsstätte 
Bad Orb
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Inhalt
Die betriebliche Entgeltgestaltung auf Basis der ERA-Tarifbestimmungen 
werden die tarifpolitischen Einstiegsseminare der kommenden Jahre maß-
geblich prägen. Seminarkonzept, Seminarpraxis und Arbeitsmaterialien 
müssen vor diesem Hintergrund ständig weiterentwickelt werden. Das 
Seminarkonzept „Entgeltgestaltung I“ wurde in 2010 fertig gestellt. Hieran 
war auch der Bezirk Frankfurt beteiligt.

Die Erfahrungen aus der Seminararbeit sollen ausgetauscht werden und 
in die weitere Arbeit einfließen. Zugleich sollen neue Überlegungen oder 
Materialentwürfe aus der Konzeptarbeit für die anstehenden Seminare ver-
fügbar gemacht werden.

Weitere Themen dieser Weiterbildung sind:

•	 Leistungspolitik, Leistungsregulierung

•	 aktuelle tarifpolitische Themen

•	 ggf. tarifpolitische Bildungsarbeit

Zu dem Themenbereich Referenten/innen-Weiterbildung A I gehört insbe-
sondere die Erprobung des neuen Konzepts. Die Einbeziehung von gesell-
schafts- und sozialpolitischen aber auch gewerkschaftspolitischen Hand-
lungsorientierungen sind für das Seminarmodel Entgelt I zu erweitern.

Seminar-Nr. 		 Termin			   Meldetermin

S20012005RB2	 29.01. – 31.01.2012	 29.11.2011

S20012055RB2	 01.02. – 03.02.2012	 01.12.2011	

Ort 	
Bildungszentrum Sprockhövel

Referenten/innen-Weiterbildung  
Entgelt I/A I

Seminar in 
Kooperation mit 
dem IG Metall 
Bildungszentrum 
Sprockhövel
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In den themengleichen Workshops geht es um die gemeinsame Erarbei-
tung von Qualitätskriterien für unsere Seminare. Ziel ist eine gemeinsame 
Verständigung auf Methoden und Instrumente zur Qualitätssicherung und 
-entwicklung. 

Wir werden uns mit „Merkmalen eines guten Unterrichts“ (H. Meyer) 
beschäftigen und „Schlüsselkompetenzen“ diskutieren. Es wird gemein-
sam beraten, was „gelungenes Lernen“ heißt, wir prüfen Feedback – 
Methoden im Hinblick auf ihre Einsetzbarkeit in unserer Seminarpraxis 
und wollen uns auf eine ehrliche, transparente und nützliche Seminar
dokumentation unserer bezirklichen Bildungsarbeit verständigen.

An dem Mittwoch der Woche (29.08.2012) ist eine bezirkliche Bildungs-
konferenz geplant.

Bitte beachten! Die Seminare sind themengleich, bitte nur zu einem 
Termin anmelden! Der 1. Termin geht von Sonntag bis Mittwoch der zweite 
von Mittwoch bis Freitag.

Seminarnummer		  Termin			   Meldetermin
S20012035RB2	 	 26.08. – 29.08.2012	 22.06.2012

S20012085RB2	 	 29.08. – 31.08.2012 	 22.06.2012
	 	 	 		 	

Seminarort 
Bildungszentrum Sprockhövel

„Was ist eigentlich ein gutes Seminar?“ 
Workshops zur Qualitätssicherung und -entwicklung unserer 
gewerkschaftlichen Bildungsarbeit

Seminar in 
Kooperation mit 
dem IG Metall 
Bildungszentrum 
Sprockhövel
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Lernziel
Ziel dieses Seminars bzw. der Seminare ist es, die Bildungsplanung vor 
Ort in den Verwaltungsstellen und in den Betrieben zu verbessern und 	
den BR/VL/JAV und Schwerbehindertenvertrauenspersonen als auch den 
sonstigen Kolleginnen und Kollegen Hilfestellung bei der Auswahl des 	
richtigen Seminars zu leisten.

Ausgebildete BiBer sind dann fit in der Bildungsberatung für die vorge-
nannten Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben.

Teilnehmen
An dem Seminar sollen Kolleginnen und Kollegen teilnehmen, die schon 	
an mindestens zwei Grundlagenseminaren -  Einführungs- bzw. Grund-
lagenseminar der IG Metall teilgenommen haben und den betrieblichen 
Funktionären als auch den IG Metall Mitgliedern Unterstützung bei der 
richtigen Seminarauswahl geben wollen.

Der Ausbildungsgang wird in einem Wochenseminar plus einem nach ca. 
3 – 6 Monate später stattfindenden Wochenendseminar durchgeführt. Das 
Wochenseminar plus das Wochenendseminar gehören zusammen und sind  
als Ausbildungsgang zusammenhängend verpflichtend. 

Interessierte Kolleginnen und Kollegen wenden sich bitte an ihre zustän-
dige Verwaltungsstelle, dort an die Bildungssekretäre/innen.

Anmeldung
Die Anmeldung zu dem Seminar erfolgt über die jeweilige Verwaltungsstelle.

Qualifizierung Bildungsberater/innen (BiBer)

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall 
Bildungsstätte 
Bad Orb
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Anreise/Beginn
Das Seminar beginnt am Sonntagabend um 18.00 Uhr mit dem Abend
essen bzw. um 19.00 Uhr wird neben Vorstellungsrunden und organi
satorischen  Fragen der inhaltliche Einstieg ins Seminar gemacht. Deshalb 
ist es erforderlich, dass die Anreise so gestaltet wird, damit man spä
testens um 19.00 Uhr im Seminarraum ist.

Seminar-Nr.	 Termin	 Meldetermin
O20012026RB2	 24.06. – 29.06.2012	 24.04.2012

Q20012138003	 21.09. – 23.09.2012	 21.07.2012

O20012039RB2	 23.09. – 28.09.2012	 23.07.2012

Q20012138004	 07.12. – 09.12.2012	 07.10.2012

Seminarort

Die Wochenseminare finden im Bildungszentrum Bad Orb statt. 	 	
Die Seminarorte für die Wochenendseminare werden im Wochenseminar 
bekannt gegeben.
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Kooperationsseminare 
ERA und Tarifpolitik

8
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Sonntag	 bis 18.00 Uhr	
Anreise der Teilnehmer/innen. Inhaltlicher Einstieg ins Seminar. 	 	
Vorstellungsrunde.

Montag 	 08.30 – 12.00 Uhr	
Vereinbarungen zum Seminarverlauf, Einführung in das Thema durch die 
Referenten/innen im Plenum.
 	 14.30 – 18.00 Uhr	
Standortdebatte und Tarifautonomie.

Dienstag 	 08.30 – 12.00 Uhr
Das Tarifvertragssystem: Entstehung, Bedeutung, rechtliche Grundlagen, 
Formen und Inhalte von Tarifverträgen. Referenten/innen-Vortrag.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Der Arbeitskampf, insbesondere auch aus Sicht des BR, Bedeutung, 	
rechtliche Grundlagen (Überblick und Informationen zu § 1 bis 4 TVG, zur 
aktuellen Rechtsprechung , § 2 und § 74 BetrVG). Arbeitsgruppen.

Mittwoch	 08.30 – 12.00 Uhr	
Flächentarifvertrag, Firmentarifvertrag, Betriebsvereinbarung. Erarbeitung 
des Themas im Plenum.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Bedeutung des Flächentarifvertrages: Für den Betriebsrat gemäß § 80 und 
§ 77 Abs. 3 BetrVG, für Beschäftigte und Gewerkschaften, für Arbeitgeber 
und Verbände, für Wirtschaft und Gesellschaft. Arbeitsgruppen.

Donnerstag	 08.30 – 12.00 Uhr	
Wesentliche Regelungsbereiche in Tarifverträgen. Rechts- und Regelungs
streitigkeiten bei Ansprüchen von Arbeitnehmern. Klagemöglichkeiten 
von Betriebsrat und Gewerkschaften.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Zukunft des Tarifvertragssystems: Ist der Flächentarifvertrag out? Posi-
tionen der Arbeitgeberverbände. Positionen der Politik. Positionen der 
Gewerkschaften. Diskussion im Plenum.

Seminare in 
Kooperation mit 
der IG Metall 	
Bildungsstätte 
Bad Orb. Frei-
stellung gemäß 
§ 37 Abs. 7 
BetrVG sowie 
den Bildungsur-
laubsgesetzen der 
einzelnen Länder

Tarifverträge schützen – Tarifverträge nützen
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Freitag 	 08.30 – 12.00 Uhr	
Weiterführung der Diskussion, Seminarauswertung: kurze Zusammen
fassung.
	 14.30 – 18.00 Uhr	
Entwicklung von Perspektiven für die weitere Arbeit. Abschlussgespräch 
im Plenum; Seminarabschluss. Abreise.

Teilnehmen
können Betriebsratsmitglieder sowie interessierte Arbeitnehmer/innen, 
die an einem Einführungsseminar der IG Metall (A I/ Jugend I) teilgenom-
men haben.

8

Seminar-Nr.	 Termin	 Seminarort	 Meldetermin	 Rechnungserst.	 Vst	 zugeteilte Plätze	

O20012016RB2	 15.04 – 20.04.2012	 Bad Orb	 17.02.12	 Bad Orb	 	

O20012140100	 07.10. – 12.10.2012	 Hofbieber-	 06.08.12	 IGM Bezirksleitung	 Suhl-Sonneberg	 20
	 	 Langenbieber 	 	 Frankfurt	 Neunkirchen	 1
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In dem Seminar sollen die Teilnehmer/innen die Einführung des ERA (Ent
geltrahmenabkommen) in ihrem Betrieb reflektieren und überprüfen, wo 
es Probleme bei der Einführung gab und wie diese für die Zukunft wirken. 

Inhalte

•	 Einführung des ERA im Betrieb

• 	 Überprüfung der Eingruppierungen

• 	 Überprüfung der Kostenneutralität

• 	 Anforderungen an Arbeitsgestaltung

• 	 Wie sind Belastungen im Betrieb geregelt?

• 	 Sind die Bestimmungen zum Leistungs- und Zeitentgelt tarifgerecht 
umgesetzt?

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder aus Betrieben, bei denen ERA vor einiger Zeit ein-
geführt wurde. Die Betriebsratsmitglieder selbst müssen die Seminare 
ERA-Grundlagen als auch zur Eingruppierung besucht haben.

Seminar-Nr.	 Termin	 Meldetermin	
OX16812	 02.05. – 04.05.2012	 02.03.2012
	
OX14212	 14.10. – 17.10.2012	 14.08.2012

Die Seminare sollen nach Möglichkeit nach Tarifgebieten (nicht mehr als 
zwei pro Seminar) durchgeführt werden. Die Zuordnung der Seminare 
zu den Tarifgebieten erfolgt im November 2011. Deshalb bitte bei der 
zuständigen Verwaltungsstelle oder der Bezirksleitung nachfragen.

Seminarort
IG Metall Bildungsstätte Bad Orb

Kosten
ca. 850,– Euro

ERA-Update

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall Bil-
dungsstätte Bad 
Orb. Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.



105

K o o p e r a t i o n s s e m i n a r e  – ERA u n d  T a r i f p o l i t i k

8

Das Seminar vermittelt umfangreiches Wissen über das gesamte Regel-
werk des Entgeltrahmenabkommens. Schwerpunkte des Seminars sind:

• 	 Kenntnisse über die notwendigen Voraussetzungen, Abläufe und 	 	
Fristen bei ERA-Einführung,

• 	 die tarifgerechte Eingruppierung und die Mitwirkungsmöglichkeiten 	
des Betriebsrats,

• 	 die Kontrolle der betrieblichen ERA-Einführungskosten.

Inhalte

•	 Entstehung des Tarifvertrages und Kennenlernen der ERA-Tarifverträge

•	 Eingruppierungsprinzipien nach ERA, Aufgaben und Handlungsmög-
lichkeiten der Interessenvertretung

•	 Bedeutung der Niveau- und betrieblichen Richtbeispiele nach ERA

•	 Bewertung von bisherigen Entgeltgrundsätzen und den ERA-Regelungen, 
Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten der Interessenvertretung

•	 Systematische Vorstellung der Entgeltabsicherung, Darstellung der 	
Kostenneutralität

•	 Absicherung bei Belastungen

•	 tarifpolitische, betriebspolitische und politische Zielsetzungen von 	ERA

•	 praktische Umsetzung des ERA im Betrieb 

•	 Arbeitsteilung und Beteiligung im Rahmen des ERA-Einführungsprozesses

Zielgruppe
Betriebsratsmitglieder, die noch über keine bzw. geringe Kenntnisse der 
ERA-Tarifverträge verfügen.

Termine
werden zwischen Verwaltungsstellen und Bezirksleitung nach Anforderung 
festgelegt (5 Tage).

Kosten
ca. 1.450,– Euro

Seminar in 
Kooperation mit 
dem IG Metall 
Bildungszentrum 
Sprockhövel. 
Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.

ERA-Grundlagenseminar 
für Betriebsratsmitglieder
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Die Kontrolle der regelgerechten Erstellung von Arbeits- und Tätigkeits-
beschreibungen und deren tarifkonformen Zuordnung in den neuen Ent-
geltgruppen des ERA ist eine der wichtigsten Aufgaben der Betriebsräte 
nach § 80 BetrVG bei der ERA-Einführung. Das Seminar vermittelt die 	
dazu notwendigen Kenntnisse, grundsätzlich und an konkreten Ein
gruppierungsbeispielen.

Inhalte

•	 Grundlagen der betrieblichen Entgeltgestaltung nach ERA-TV

•	 Eingruppierung nach ERA-TV

•	 Bedeutung der Niveau- und betrieblichen Richtbeispiele

•	 Mitbestimmungsmöglichkeiten nach § 99 BetrVG für die konkrete Ein-
gruppierung

•	 Eingruppierung anhand betrieblicher Fallbeispiele

Zielgruppe
Betriebsräte, die Tarifverträge umsetzen müssen, Mitglieder oder zukünf-
tige Mitglieder von Paritätischen Kommissionen. Vorausgesetzt werden 
Kenntnisse des Entgeltrahmenabkommens, wie sie im Grundlagenseminar 
vermittelt werden (möglichst mehrere Mitglieder von Betriebsräten und 
Mitglieder von Paritätischen Kommissionen).

Termine			 	
werden zwischen Verwaltungsstellen und Bezirksleitung nach Anforderung 
festgelegt (2,5 Tage).

Kosten
ca. 807,50 Euro

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall Bil-
dungsstätte Bad 
Orb. Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.

Arbeitsanforderungs- und Tätigkeitsbeschreibungen/
Eingruppierungen
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Der Einführungstarifvertrag zu ERA sieht eine Paritätische Kommission 
(betriebliche Eingruppierungskommission) für die Ersteingruppierung vor. 
Ihre Aufgabe ist es, strittige Fälle zu prüfen und eine Entscheidung zu 	
treffen. Die Paritätische Kommission hat somit eine Schlüsselstellung bei 
der Eingruppierung.

Unterschiedliche und gegensätzliche Interessen sowie die komplexe 
Materie stellen hohe Anforderungen an die Mitglieder der Paritätischen 
Kommission. Sie verlangen neben der Beherrschung des Regelwerks die 
Fähigkeit,  angemessen verhandeln zu können.

Am Ende des Seminars sind die Teilnehmenden in der Lage, die fachlichen 
mit den planerischen und sozialen Aspekten in der Verhandlungsführung 
zu kombinieren. Die Verhandlungssicherheit wurde gefestigt.

Inhalte

•	 Vorbereitung der Sitzungen für die Paritätische Kommission 

•	 strategische Überlegungen

•	 Rollenklärung für die Arbeit in der Paritätischen Kommission

•	 Die erste Sitzung der Paritätischen Kommission gestalten und auswerten

•	 Strukturen des Verhandlungsprozesses verstehen und anwenden

•	 Umgang mit unterschiedlichen Verhandlungssituationen

Zielgruppe
Betriebsräte, die Tarifverträge umsetzen müssen und Mitglieder einer 
Paritätischen Kommission. Voraussetzungen sind gute Kenntnisse des 
ERA-TV.

Termine			 	
werden zwischen Verwaltungsstellen und Bezirksleitung nach Anforderung 
festgelegt (2,5 Tage).

Kosten 
ca. 807,50 Euro

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall Bil-
dungsstätte Bad 
Orb. Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.

Aufgaben der Paritätischen Kommission
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Schwerpunkt dieses Seminars sind die Regelungsbereiche für den 
Betriebsrat, die die Bestimmungen der betrieblichen Kostenneutralität 
bedingen. Die Teilnehmer/innen werden befähigt, ihre Überwachungs- 
und Kontrollfunktion zu den Regelungsbereichen des ERA-Tarifwerkes 
wahrzunehmen, in denen z. T. durch komplexe Berechnungsformeln die 
Kostenneutralität der ERA-Einführung gesichert wird.

Inhalte

•	 Berechnungsgrundlage aus dem „betrieblichen Anpassungsfonds“

•	 Regelungen zur individuellen Besitzstandssicherung (Über-/Unter-
schreiter)

•	 Die Grundlagen der betrieblichen Kostenneutralität

Zielgruppe
Betriebsräte, die Tarifverträge umsetzen müssen und den Einführungs
prozess verantwortlich leiten und organisieren. Kenntnisse von ERA-TV 
werden vorausgesetzt (möglichst mehrere Mitglieder von Betriebsräten).

Termine			 	
werden zwischen Verwaltungsstellen und Bezirksleitung nach Anforderung 
festgelegt (2,5 Tage).

Kosten
ca. 807,50 Euro

Die betriebliche Kostenneutralität

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall Bil-
dungsstätte Bad 
Orb. Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.
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Die Teilnehmer/innen sollen die Inhalte der Bestimmungen über Zeitent-
gelt und Leistungsentgelt nach dem ERA-TV kennen lernen.

Im Seminar sollen – unter Berücksichtigung der Mitbestimmungs-, Mit
wirkungs- und Beteiligungsrechte des Betriebsrats – bezogen auf die 
jeweiligen betrieblichen Bedingungen, Strategien zur Umsetzung ent
wickelt werden.

Inhalte

•	 Das Zeitentgelt mit Beurteilung in ERA

•	 Das Leistungsentgelt in ERA

	 - Kennzahlenvergleich

	 - Zielvereinbarung; Voraussetzungen und Zielarten

•	 Mitbestimmungsrechte über die Höhe der abverlangten Leistung

•	 Regelungsmöglichkeiten

Zielgruppe
Betriebsräte, die Tarifverträge umsetzen müssen und Betriebsratsmit-
glieder, die in Leistungs- und Entgeltausschüssen arbeiten werden. 
Vorausgesetzt werden Kenntnisse zu ERA-TV.

Termine			 	
werden zwischen Verwaltungsstellen und Bezirksleitung nach Anforderung 
festgelegt (2,5 Tage).

Kosten 
ca. 850,50 Euro

Entgeltgrundsätze nach ERA – Entgelt und Leistung 
Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten des Betriebsrates zu 
Fragen der Entgeltgrundsätze nach der Einführung von ERA

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall Bil-
dungsstätte Bad 
Orb und dem 
Bildungszentrum 
Sprockhövel. 
Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.
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Bisher gab es in einer Reihe von Unternehmen Zielvereinbarungen, ver-
knüpft mit zusätzlichen Leistungsentgeltkomponenten, ohne Mitwirkungs-
rechte von Betriebsräten. Mit dem ERA-TV ist dieses betriebspolitische 
Handlungsfeld tarifpolitisch geregelt.

Zielvereinbarungen können Themen im gewerblichen Bereich oder im 
Bereich von Tätigkeiten im bisherigen Angestelltenbereich werden. Oder 
sie sind im Betrieb schon seit langem Thema.

Um was geht es bei Zielvereinbarungen? Was hat der Betriebsrat für 
Handlungsmöglichkeiten und was kann er nicht (mehr)?

Das Seminar dient dazu, sich Hintergrundwissen für Entscheidungen im 
Betrieb zu verschaffen.

Inhalte

•	 Zielvereinbarungen nach dem ERA-TV

•	 Voraussetzungen zur Anwendung von Zielvereinbarungen

•	 Der Zielvereinbarungsprozess

•	 Regelungsbedarf

•	 Kriterien für die Anwendung von Zielvereinbarungen

•	 Prüfung des Einsatzes anderer Methoden zur Ermittlung des 	 	
Leistungsentgelts

Zielgruppe
Betriebsräte, die Tarifverträge im Betrieb umsetzen müssen und Betriebs
ratsmitglieder, die in Leistungs- und Entgeltausschüssen arbeiten wer-
den. Vorausgesetzt werden Kenntnisse zu ERA-TV.

Termine			 	
werden zwischen Verwaltungsstellen und Bezirksleitung nach Anforderung 
festgelegt (3 Tage).

Kosten 
ca. 850,– Euro

Eine Betriebsvereinbarung zum Leistungsentgelt und
Zielvereinbarung

Seminar in 
Kooperation mit 
der IG Metall 
Bildungsstätte 
Bad Orb und dem 
Bildungszentrum 
Sprockhövel. 
Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.
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Nachdem zahlreiche körperliche Belastungen in der Arbeitswelt in den 
vergangenen Jahrzehnten zurückgegangen sind, verharren sie seit einiger 
Zeit wieder auf einem konstant hohen Niveau oder zeigen sogar eine 
ansteigende Tendenz! Gleichzeitig haben psychische Belastungen und 
Stress in allen Bereichen der Arbeitswelt zugenommen.

Zahlreiche Studien, vor allem aber die Erfahrungen unserer Kolleginnen 
und Kollegen belegen, dass alle Beschäftigtengruppen in den verschie
denen Bereichen und Tätigkeiten in hohem und wachsendem Maße unter 
Leistungs- und Termindruck leiden. Deshalb gilt es, in den Betrieben die 
Belastungen zu analysieren, abzubauen und – wo dieses nicht möglich ist 
– auszugleichen, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen.

Bisher wurde das Thema Belastung in den Lohnrahmentarifverträgen 
überwiegend im Zusammenhang mit der Grundentgeltdifferenzierung 
behandelt. Im Gehaltsrahmentarifvertrag spielt das Thema Belastung 
keine Rolle. In den Entgeltrahmen-Abkommen sind Belastungen keine 
Bewertungskriterien mehr für die Eingruppierung in eine Entgeltgruppe, 
sondern werden separat bewertet und abgegolten.

In den Seminaren wird es in erster Linie um die Ermittlung und Beurteilung 
von Belastungen, die Umsetzung der Gefährdungsanalyse und die tarif-
vertraglichen Regelungen zu Belastungen und die Handlungsmöglich-
keiten und Strategien der betrieblichen Umsetzung gehen.

Inhalte

•	 Was sind Belastungen?

•	 Voraussetzungen, um Belastungen ermitteln zu können

•	 tarifvertragliche Regelungen zu Belastungen

•	 gesetzliche Bestimmungen

•	 Mitbestimmungsrechte des BR

•	 Handlungsmöglichkeiten und Strategien

Seminar in 
Kooperation mit 
dem IG Metall 
Bildungszentrum 
Sprockhövel. 
Freistellung 
nach § 37 Abs. 6 
BetrVG.

ERA und Belastungen
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Zielgruppen
Betriebsratsmitglieder, die Tarifverträge im Betrieb umsetzen müssen und  
in Leistungs- und Entgeltausschüssen arbeiten werden.

Vorausgesetzt werden Kenntnisse des ERA und Grundkenntnisse des BR I.

Termine			 	
werden zwischen Verwaltungsstellen und Bezirksleitung nach Anforderung 
festgelegt (3 Tage).

Kosten
ca. 850,– Euro
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Lernziel
Die Teilnehmer/innen sollen einen Überblick über die Regelungen in dem 
MTV bekommen und die Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten 
des Betriebsrates – auch an konkreten Fallbeispielen – kennenlernen.

Sie sollen die Auswirkungen von unterlassener bzw. falsch ausgeübter 
Mitbestimmung als auch das Zusammenspiel von Individual- und Kollektiv
recht kennen lernen.

Teilnehmen
können Betriebsräte und Schwerbehinderten-Vertrauenspersonen aus der 
Metall- und Elektroindustrie, die an dem Einführungsseminar der IG Metall 
(Betriebsräte I) teilgenommen haben.

Inhalte

Sonntag 	 18:00 Uhr
Anreise der Teilnehmer/innen. Seminarbeginn. Begrüßung. Organisato-
rische Fragen. Vorstellungsrunde. Anforderungen der Teilnehmer/innen 
an das Seminar.

Montag	 08.30 – 12.00 Uhr 
Vorstellung des Seminarplans unter Berücksichtigung der zusätzlichen 
Teilnehmer-Anforderungen; Überblick über den Regelungsbereich im MTV 
durch Referenten/innen-Vortrag
	 14.00 – 18.00 Uhr
Spannungsfeld der Mitbestimmung des Betriebsrates und den Fest
legungen im MTV.  Geltungsbereich des MTV und Abgrenzung zu außer
tariflich Beschäftigten. Mitbestimmung des Betriebsrates bei außertarif-
lich Beschäftigten.

MTV (Mantel-Tarif-Vertrag) 
in der Metall- und Elektroindustrie
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Dienstag	 08:30 – 12.00 Uhr 
Bestimmungen des MTV zu Arbeitsplatzgestaltung, Arbeitsablauf, Arbeits
umgebung und Arbeitszeit. Einflussmöglichkeiten und Pflichten des 
Betriebsrates zu diesem Regelungsbereich am konkreten betrieblichen 
Beispiel (in Arbeitsgruppen). Berichte der Arbeitsgruppen. 
	 14.00 – 18.00 Uhr
Festlegungen zur Wochenarbeitszeit und den Flexibilisierungsregelungen 
im Spannungsfeld mit dem Arbeitszeitgesetz. Konkrete Arbeitszeit
gestaltung (ggf. auch zur Schichtarbeit) und die Mitbestimmung gemäß § 
87 BetrVG. Überprüfung von Betriebsvereinbarungen zur Arbeitszeit (an 
einem konkreten Beispiel) – in Arbeitsgruppen. Arbeitsgruppenberichte. 
Schlußfolgerungen für die betriebliche Arbeit.

Mittwoch	 08:30 – 12.00 Uhr 
Kurzarbeit; Arbeitsbereitschaft und Rufbereitschaft. Mehr-, Wechsel-
schicht-, Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit – Festlegungen und 
Begriffsbestimmungen; Möglichkeiten und Grenzen. 
	 14.00 – 18.00 Uhr
Arbeitsgruppen zu den verschiedenen betrieblichen Handlungs
anforderungen. Berichterstattung aus den Arbeitsgruppen. Berechnung 
der Zuschläge an konkreten Beispielen (in Arbeitsgruppen – anschließend 
Ergebnis-Berichte).

Donnerstag	 08:30 – 12.00 Uhr 
Entgeltzahlung und Entgeltberechnungsmethoden. Begriffsbestimmungen 
und Mitwirkungsrechte des Betriebsrates; Informationen durch Referenten-
Vortrag.  Verdienstsicherung bei Abgruppierungen – an konkreten betrieb
lichen Beispielen. Erarbeitung der Voraussetzungen und Abläufe. 
	 14.00 – 18.00 Uhr
Berechnungen des Verdienstsicherungsbetrages – in Arbeitsgruppen und 
Berichterstattung im Plenum.
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Freitag	 08:30 – 12.00 Uhr 
Regelungen zu Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses unter der 
Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rechtsprechung. Die Bestimmun
gen für die Auszubildenden im MTV – soweit sie nicht in den vorstehenden 
Problembereichen behandelt wurden – Referenten/innen-Vortrag. 
	 14.00 – 18.00 Uhr
Seminarzusammenfassung. Handlungsorientierungen für die betriebliche 
Praxis. Seminarkritik. Abreise.

Seminar-Nr. 	 Termin	 Meldetermin

OX11112	 11.03. – 16.03.2012	 11.01.2012

OX13712	 09.09. – 14.09.2012	 09.07.2012

OX05012	 09.12. – 14.12.2012	 09.09.2012

Seminarort
IG Metall Bildungsstätte Bad Orb

Kosten
ca. 1.450,– Euro
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Kooperationseminare 
Vertrauensleutearbeit

9
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Vertrauensleute wollen die gewerkschaftliche Interessenvertretung im 
Betrieb und in der Verwaltungsstelle mitbestimmen und gestalten. Aufga-
be der Vertrauenskörperleitung ist es, diese Arbeit zu koordinieren. Dafür 
muss die VK-Leitung die aktuellen Bedingungen, die Ziele und Aktivitäten 
gewerkschaftlicher Interessenvertretung einschätzen können. Und sie 
benötigt darüber hinaus Kompetenzen, um ein Profil gewerkschaftlicher 
Interessenvertretung zu entwickeln.

Teilnehmen
können Mitglieder von Vertrauenskörperleitungen oder Personen, die sich 
auf diese Aufgabe vorbereiten.

Inhalte
•	 Selbstverständnis und Aufgaben der VK-Leitung

•	 Arbeitsteilung zwischen Vertrauenskörper und Betriebsrat

•	 Methoden der Arbeitsorganisation

•	 Kommunikation zwischen Vertrauensleuten und der Verwaltungsstelle 
zeitgemäße Aktionen zur Mitgliederwerbung und Formen der Beteiligung

•	 Leitungsaufgabe und zielgerichtete VK-Arbeit

•	 Organisation betriebsnaher Bildungsarbeit und Bildungsberatung 	
soziale Kompetenzen und Methoden (Moderation, Projektarbeit)

Organisation der Vertrauensleutearbeit 
im Bezirk Frankfurt – Aufgaben der VK-Leitung

Seminar in

Kooperation mit

den IG Metall

Bildungsstätten

Bad Orb, Lohr 

und der Werner-

Bock-Schule
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Seminar-Nr.		  Termin	 Meldetermin	 Vorrangige 
				    Belegung durch

O20012003RB2	 15.01. – 20.01.2012	 15.11.2012	 Völklingen

W20012007RB2	 12.02. – 17.02.2012	 12.12.2011

W20012021RB2	 20.05. – 25.05.2012	 20.03.2012

O20012025RB2	 17.06. – 22.06.2012	 17.04.2012	 Eisenach

W20012034RB2	 19.08. – 24.08.2012	 19.06.2012	

O20012036RB2	 02.09. – 07.09.2012	 02.07.2012	 Homburg-Saarpfalz

O20012042RB2	 14.10. – 19.10.2012	 14.08.2012	 Völklingen

L20012044RB2	 28.10. – 02.11.2012	 28.08.2012

O20012045RB2	 04.11. – 09.11.2012	 04.09.2012	 Neustadt

W20012049RB2	 02.12. – 07.12.2012	 02.10.2012

Orte
IG Metall Bildungsstätten Bad Orb, Lohr und die Werner-Bock-Schule
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O r ga  n i s a t o r i s c h e s /F o r m u l a r e

Organisatorisches/
Formulare
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O r ga  n i s a t o r i s c h e s /F o r m u l a r e

Nordhausen

Jena-
Saalfeld Gera

Suhl-Sonneberg
Mittelhessen

Betzdorf

Frankfurt Hanau

Darmstadt

Mainz-Worms

Wiesbaden-
Limburg

Bad Kreuznach

NeustadtHomburg-
Saarpfalz

Kaiserslautern Ludwigshafen-
Frankenthal

Saarbrücken

Völklingen

Neuwied

Koblenz

Trier

Nordhessen

Herborn

Eisenach
Erfurt

Offenbach

Neun-
kirchen

Verwaltungsstellen im Bezirk Frankfurt
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Nordhausen

Jena-
Saalfeld Gera

Suhl-Sonneberg
Mittelhessen

Betzdorf

Frankfurt Hanau

Darmstadt

Mainz-Worms

Wiesbaden-
Limburg

Bad Kreuznach

NeustadtHomburg-
Saarpfalz
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Verantwortliche Organisationen 

DGB Bildungswerk 	 IG Metall 
Hessen e. V.	 Bezirk Frankfurt

Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77	 Wilhelm-Leuschner-Str. 93
60329 Frankfurt/Main	 60329 Frankfurt/Main

Tel. 069 - 273005-70	 Tel  069 - 6693-3317	 	
Fax 069 - 273005-66	 Fax 069 - 6693-3327	 	 	
	 	 	 	 	
	

	 	 	 	 	
DGB Bildungswerk 	 Bildungswerk Saarland 
Thüringen e. V.	 Arbeit und Leben Saar e. V.

Warsbergstraße 1	 Fritz-Dobisch-Straße 5	 	  
99092 Erfurt	 66111 Saarbrücken	 	

Tel. 0361 - 217270	 Tel. 0681 - 43701	 	
Fax 0361 - 2172727	 Fax 0681 - 4170160
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IG Metall Verwaltungsstellen

Bad Kreuznach
Salinenstraße 37
55543 Bad Kreuznach
Tel. 0671/4833889-0 
Fax 0671/4833889-20 
E-Mail: bad-kreuznach@igmetall.de

Betzdorf
Moltkestraße 25
57518 Betzdorf
Tel. 02741 - 9761-0
Fax 02741 - 9761-50
E-Mail: betzdorf@igmetall.de

Darmstadt
Rheinstraße 50/I
64283 Darmstadt
Tel 06151 - 3667-0
Fax 06151 - 3667-66
E-Mail: darmstadt@igmetall.de

Eisenach
Rennbahn 5
99817 Eisenach
Tel. 03691 - 2549-0
Fax 03691 - 2549-28
E-Mail: eisenach@igmetall.de

Erfurt
Lucas-Cranach-Platz 2
99097 Erfurt
Tel. 0361 - 56585-0
Fax 0361 - 56585-99
E-Mail: erfurt@igmetall.de

Frankfurt
Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77
60329 Frankfurt
Tel. 069 - 242531-0
Fax 069 - 242531-42
E-Mail: frankfurt-am-main@igmetall.de

Gera
Karl-Schurz-Straße 13
07545 Gera
Tel. 0365 - 82143-0
Fax 0365 - 82143-11
E-Mail: gera@igmetall.de

Hanau
Am Freiheitsplatz 6
63450 Hanau
Tel. 06181 - 9202-0
Fax 06181 - 9202-50
E-Mail: hanau@igmetall.de

Herborn
Walter-Rathenau-Straße 55
35745 Herborn
Tel. 02772 - 3063
Fax 02772 - 2510
E-Mail: herborn@igmetall.de

Homburg-Saarpfalz
Talstraße 36 (Talzentrum)
66424 Homburg
Tel. 06841 - 9337-0
Fax 06841 - 9337-50
E-Mail: homburg-saarpfalz@igmetall.de
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Jena-Saalfeld
Johannisplatz 14
07743 Jena
Tel. 03641 - 4686-0
Fax (03641 - 829617
E-Mail: jena-saalfeld@igmetall.de

Kaiserslautern
Richard-Wagner-Straße 1
67655 Kaiserslautern
Tel. 0631 - 36648-0
Fax 0631 - 36648-50
E-Mail: kaiserslautern@igmetall.de

Koblenz
Moselring 5-7a
56068 Koblenz
Tel. 0261 - 91517-0
Fax 0261 - 91517-20
E-Mail: koblenz@igmetall.de

Ludwigshafen-Frankenthal
Pilgerstraße 1
67227 Frankenthal
Tel. 06233 - 35630
Fax 06233 - 356329
E-Mail: ludwigshafen-frankenthal@igme-
tall.de

Mainz-Worms
Kaiserstraße 26-30
55116 Mainz
Tel. 06131 - 27078-0
Fax 06131 - 27078-88
E-Mail: mainz-worms@igmetall.de

Mittelhessen
Cranachstraße 2
35396 Gießen
Tel  0641 - 93217-0
Fax 0641 - 93217-50
E-Mail: mittelhessen@igmetall.de

Neunkirchen
Bürgermeister-Ludwig-Str. 8
66538 Neunkirchen
Tel. 06821 - 27037
Fax 06821 - 12676
E-Mail: neunkirchen@igmetall.de

Neustadt a. d. Weinstraße 
Chemnitzerstr. 2
67433 Neustadt
Tel. 06321 - 9247-0
Fax 06321 - 9247-50
E-Mail: neustadt@igmetall.de

Neuwied
Langendorfer Straße 66
56564 Neuwied
Tel. 02631 - 8368-0
Fax 02631 - 8368-22
E-Mail: neuwied@igmetall.de

Nordhausen
Bahnhofstraße 15/16
99734 Nordhausen
Tel. 03631 - 4689-0
Fax 03631 - 4689-22
E-Mail: nordhausen@igmetall.de
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Nordhessen
Spohrstraße 6-8
34117 Kassel
Tel. 0561 - 700050
Fax 0561 - 7000544
E-Mail: nordhessen@igmetall.de

Offenbach
Berliner Straße 220-224
63067 Offenbach
Tel. 069 - 829790-0
Fax 069 - 885184
E-Mail: offenbach@igmetall.de

Saarbrücken	
Fritz-Dobisch-Straße 5
66111 Saarbrücken
Tel. 0681 - 94864-0
Fax 0681 - 94864-50
E-Mail: saarbruecken@igmetall.de

Suhl-Sonneberg
Platz der deutschen Einheit 4
98527 Suhl
Tel. 03681 - 711830
Fax 03681 - 726121
E-Mail: suhl-sonneberg@igmetall.de

Trier
Herzogenbuscher Straße 52
54292 Trier
Tel. 0651 - 99198-0
Fax 0651 - 99198-20
E-Mail: trier@igmetall.de

Völklingen
Poststraß2 33
66333 Völklingen
Tel. 06898 - 2904-0
Fax 06898 - 2904-50
E-Mail: voelklingen@igmetall.de

Wiesbaden-Limburg
Bahnhofstraße 26
65185 Wiesbaden
Tel. 0611 - 99964-0
Fax 0611 - 99964-99
E-Mail: wiesbaden-limburg@igmetall.de
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IG Metall Bildungsstätten
IG Metall Bildungsstätte Bad Orb
Würzburger Straße 51
63619 Bad Orb
Tel.:	 06052 - 890
Fax:	 06052 - 89101 
www.bildung-beratung.igm.de

IG Metall Bildungszentrum Sprockhövel
Otto-Brenner-Straße 100
45549 Sprockhövel
Tel.:	 02324 - 7060
Fax:	 02324 - 706330
www.igmetall-sprockhoevel.de

IG Metall
Jugendbildungsstätte Schliersee
Unterleiten 28
83727 Schliersee
Tel.:	 08026 - 9213-0
Fax	:	 08026 - 9213-299
www.igm-schliersee.de 

IG Metall Bildungszentrum 
Werner-Bock-Schule
Elisenhöhe
37688 Beverungen
Tel.:	 05273 - 36140
Fax:	 05273 - 361413
www.bs-wbs.igmetall.de

Kontaktdaten der Seminarhäuser und -hotels

Bildungsstätten anderer 	
Organisationen

Bildungsstätte ver.di Naumburg
Unter den Linden 30
34311 Naumburg
Tel.	:	 05625-9997-0
Fax	:	 05625-7093
www.jugendbildungszentrale.de

Bildungsstätte Steinbach –
IG Bauen – Agrar – Umwelt		
Waldstr. 31
61449 Steinbach (Taunus)	
Tel.:	 06171-702-0	 	 	
Fax:	 06171-702-444	 	 	
www.bildungsstaette-steinbach.de

DGUV Akademie
Seilerweg 54
36251 Bad Hersfeld
Tel.:	 06621 - 4050
Fax:	 06621 - 405100
www.dguv.de/akademie/de

DRK-Tagungshotel Mühltal
Am Klingenteich 14
64367 Mühltal-Trautheim
Tel.: 	 06151 - 9153400
Fax: 	 06151 - 9153598
www.tagungshotel-muehltal.de
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Naturfreundehaus Rahnenhof
Hintergasse 13/Leininger Tal	
67316 Carlsberg-Hertlingshausen
Tel.: 	 06356 - 962500
Fax: 	 06356 - 9625025
www.naturfreundehaus-rahnenhof.de

Schulungszentrum der Arbeitskammer
Am Tannenwald 1 
66459 Kirkel
Tel.: 	 06849 - 9090
Fax:	 06849 - 909444
www.bildungszentrum-kirkel.de

ver.di-Bildungszentrum Gladenbach
Schlossallee 33 
35075 Gladenbach
Tel.: 	 06462 - 91800
Fax: 	 06462 - 918080
www.verdi-gladenbach.de

ver.di-Bildungsstätte Saalfeld 
Auf den Rödern 94
07318 Saalfeld
Tel.:	 03671 - 55100
Fax:	 03671 - 5510-40
www.bst-saalfeld.verdi.de

Seminarhotels

Brückenmühle GbR mbH	
56754 Roes	
Tel.:	 02672 - 910711	
Fax:	 02672 - 910712	
www.brueckenmuehle.de

Felschbachhof Ulmet
Felschbachhof 1
66887 Ulmet
Tel.:	 06387 - 9110
Fax:	 06387 - 911234
www.felschbachhof.de

Hotel am Burgholz GmbH
Am Burgholz 30
99891 Tabarz
Tel.:	 036259 - 54-0
Fax	:	 036259 - 54-19100
www.hotel-am-burgholz.de

Hotel Biebertal
Bahnhofstr. 16
36145 Hofbieber-Langenbieber
Tel.: 	 06657 - 96020
Fax:	 06657 - 960260
www.hotel-biebertal.de

Hotel Sonneck
Zu den einzelnen Bäumen 13
34593 Knüllwald-Rengshausen
Tel.:	 05685-9995-7
Fax:	 05685-9995-601
www.hotel-sonneck.com

Seminarhotel Jakobsberg
Jakobsweg 9
35305 Grünberg
Tel.:	 06401 - 91580
Fax:	 06401 - 915899
www.seminarhotel-jakobsberg.de
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Hinweise zum Seminarbesuch

Anmeldungen
Bitte meldet euch für alle im Seminarplan enthaltenen Seminare mög-
lichst frühzeitig, spätestens jedoch zum angegebenen Meldetermin, in 
eurer zuständigen Verwaltungsstelle an. Ein Anmeldeformular findet ihr 
weiter hinten im Anhang des Seminarplans. Rechtzeitig vor Seminar
beginn erhält jede/r Teilnehmer/in eine Einladung sowie weitere 
Hinweise zum Seminarbesuch (z. B. zur Anreise, zum Seminarbeginn 
und -ende).

Freistellung, Seminarkosten, Fahrtkosten, Verdienstausfallerstattung 
und Seminarausfallkosten

Teilnehmende mit betriebsverfassungsrechtlichem Mandat d. h. 
Betriebsratsmitglieder, Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen 
haben Freistellungsanspruch gemäß § 37 Abs. 6 bzw. § 37 Abs. 7 BetrVG. 
Vertrauenspersonen der Schwerbehinderten haben einen Freistellungsan-
spruch nach § 96 Abs. 4 SGB IX.

Welcher Freistellungsanspruch auf die einzelnen Seminartypen zutrifft, 
findet ihr in der Übersicht auf den nächsten Seiten. 

Zur Teilnahme nach § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 37 Abs. 7 BetrVG ist ein 
entsprechender Betriebsratsbeschluss sowie die Mitteilung an den Arbeit-
geber erforderlich. Entsprechende Formulare findet ihr ebenfalls hinten 
im Seminarplan. 

Die Kosten für Seminare des DGB Bildungswerks Hessen e. V. richten sich 
nach:

• 	 der Anzahl der eingesetzten Referenten/innen

• 	 der Anzahl der Teilnehmer/innen sowie 

• 	 dem Seminarort/der Bildungsstätte

und liegen in der Regel zwischen 1.025,- und 1.850,- Euro.
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Für Seminare nach § 37 Abs. 6 BetrVG in Verbindung mit § 40 BetrVG bzw. 
nach § 96 Abs. 4 SGB IX hat der Arbeitgeber folgende Kosten zu bezahlen:

• 	 Verdienst für die Dauer des Seminarbesuchs

• 	 entstandene Reisekosten

• 	 Unterkunft und Verpflegung

• 	 Seminarkosten, d. h. Literatur, Material, Referenten/innen etc.

Zu diesem Zweck erhalten die Teilnehmenden nach dem Seminar eine 
Rechnung, in der entsprechend der Bundesarbeitsgerichts-Recht
sprechung die Kosten für das Seminar, Mehrwertsteuersätze und die 
zuzuordnenden Beträge aufgeführt sind. Der Arbeitgeber überweist unter 
Angabe der Seminarnummer und des Namens des Teilnehmenden den 
Betrag an das DGB Bildungswerk Hessen e. V.

Fahrtkosten sind mit dem Arbeitgeber direkt im Betrieb abzurechnen.

Teilnehmende ohne betriebsverfassungsrechtliches Mandat
aus den Bundesländern Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben 
Freistellungsanspruch nach den Bildungsurlaubsgesetzen der einzelnen 
Länder.

Die meisten in dieser Broschüre vorgestellten Seminare wurden nach den 
Bildungsurlaubsgesetzen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland 
zur Anerkennung vorgelegt. Sobald die Veranstaltungen als Bildungsurlaub 
anerkannt sind, kann ein Freistellungsanspruch zum Besuch der Seminare 
geltend gemacht werden.

Zu beachten ist, dass der Bildungsurlaub so frühzeitig wie möglich, 	
mindestens acht Wochen vor Seminarbeginn, beim Arbeitgeber beantragt 
werden muss. 

Ein Nachweis über die Anerkennung bzw. Anerkennungsnummer kann bei 
der zuständigen Verwaltungsstelle, dem IG Metall Bezirk Frankfurt oder 
dem DGB Bildungswerk Hessen e. V. angefordert werden. 
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Eine Teilnahme mit Verdienstausfall ist nur mit schriftlicher Begrün-
dung und vorheriger Genehmigung durch die Bezirksleitung möglich 
(beispielsweise wenn der Bildungsurlaub bereits verbraucht ist).

Für Teilnehmende ohne betriebsverfassungsrechtliches Mandat, die Mit-
glieder der IG Metall sind und die die satzungsgemäßen Voraussetzungen 
erfüllen, werden die Seminarkosten von der IG Metall übernommen.

Teilnehmende ohne betriebsverfassungsrechtliches Mandat aus 	 	
Thüringen können mit Verdienstausfall am Seminar teilnehmen, da es 
kein entsprechendes Bildungsurlaubsgesetz gibt. Der Verdienstausfall 
wird in diesem Fall von der IG Metall übernommen, sofern die satzungs-
gemäßen Voraussetzungen erfüllt sind (satzungsgemäße Beitrags-
zahlung). In diesem Fall ist eine korrekt und vollständig ausgefüllte 
Verdienstausfallbescheinigung zum Seminar mitzubringen.

Seminarplätze und Seminarausfallkosten
sind nach erfolgter Anmeldung durch die jeweils zuständige IG Metall 
Verwaltungsstelle verbindlich reserviert. Im Fall der Verhinderung bitten 
wir daher rechtzeitig die Verwaltungsstelle zu informieren, damit wir den 
Seminarplatz noch anderweitig vergeben bzw. Ausfallkosten vermieden 
werden können. 

Bei der Absage von Seminarplätzen (beginnend ab der 6. Woche vor 	
Seminarbeginn) können Seminarausfallkosten entstehen, wenn keine 
anderen Teilnehmer für das Seminar gewonnen werden können. 

Wenn Seminarausfallkosten entstehen, werden diese den jeweiligen Ver-
ursachern in Rechnung gestellt, z.B. dem jeweiligen Arbeitgeber wenn er 
die Teilnahme am Seminar verhindert oder plötzliche dringende betrieb-
liche Gründe vorgetragen werden, die eine Seminarteilnahme verhindern. 
Allerdings jedoch auch dem/r einzelnen Angemeldeten, der/die sich ohne 
wichtigen Grund vom Seminar abmelden bzw. nicht teilnehmen. Dies gilt 
nicht bei der Vorlage eines wichtigen Grundes wie z. B. eine mehrtägige 
durch ärztliches Attest nachgewiesene Arbeitsunfähigkeit.



10

O r ga  n i s a t o r i s c h e s /F o r m u l a r e

133

Sollten vor Seminarbeginn noch Fragen auftreten, wendet euch an eure 
zuständige Verwaltungsstelle bzw. an die IG Metall Bezirksleitung.

An- und Abreise zum Seminar
Die Seminare beginnen pünktlich am Sonntagabend. Wir bitten daher, 
die Anreise in jedem Fall so einzurichten, dass mann/frau spätestens um 
18.00 Uhr in der jeweiligen Bildungsstätte/dem Seminarhotel eintrifft, 
damit nach dem gemeinsamen Abendessen mit dem Seminar begonnen 
werden kann, damit nach dem gemeinsamen Abendessen mit dem Semi-
nar – in der Regel gegen 19.00 oder 19.30 Uhr – begonnen werden kann. 

Seminare des Typs

•	 „Junge Arbeitnehmer/innen in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft I“

•	 „Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen“ 

•	 „Arbeits- und Gesundheitsschutz“ sowie

•	 „Vorqualifizierung zukünftiger Jugendbildungsreferenten/innen“

enden jeweils am Samstag nach dem Mittagessen.

Alle anderen Seminare enden jeweils am Freitagabend ca. 18.00 Uhr.
Aus ökologischen Gründen bitten wir um Anreise mit öffentlichen 	
Verkehrsmitteln bzw. um Bildung von Fahrgemeinschaften. Sofern eine 
Mitfahrgelegenheit benötigt wird, wendet euch bitte rechtzeitig an eure 
zuständige Verwaltungsstelle, die IG Metall Bezirksleitung Frankfurt oder 
an das DGB Bildungswerk Hessen e. V.	
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Freistellungsregelungen

Regionale Seminare § 37 Abs. 7 BetrVG
(für BR, JAV)

§ 37 Abs. 6 BetrVG
(für BR, JAV)

§ 96 Abs. 4 SGB IX
(für VL der SBV)

Bildungsurlaub
(AN aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

Verdienstausfall
(nur für TN aus Thüringen ohne BR-Mandat)

Junge Arbeitnehmer/innen in Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft (Jugend I) X X X

Arbeitnehmer/innen in Betrieb 
Wirtschaft und Gesellschaft (A I) X X X

Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen (JAV) X

Betriebsratsmitglieder (BR I) X X

Arbeits- und Gesundheitsschutz (AuG) X X

Entgeltgestaltung I (EG I) X X
Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung – 
Grundlagenseminar (Teilhabepraxis I) X X

Psychische Belastungen in der Arbeitswelt I X X

Gefährdungsbeurteilung – Psychische Belastungen II X X
Beratungs- und Verhandlungskompetenzen für 
Schwerbehindertenvertretung und Betriebsrat 
(Teilhabepraxis II)

X X

Beschäftigungssicherung und Arbeitsgestaltung 
für behinderte Menschen (Teilhabepraxis II) X X

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – 
Arbeitsfähigkeit erhalten und sichern 
(Teilhabepraxis III)

X X

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
im Betrieb – Auswirkung auf die Arbeit der Inter
essenvertretung

X X

Antragsverfahren zur Feststellung einer (Schwer-)
Behinderung nach § 69 SGB IX X X

Betriebliche Suchtprävention und -hilfe I X X

Betriebliche Suchtprävention und -hilfe II X X

Verhaltenssüchte in der Arbeitswelt X X
Suchtbedingte Rückfälle müssen keine             
Katastrophen sein X X

Erfolgreich beraten – Qualifiziert unterstützen X X

Gewerkschaften in der BRD X X X

Tarifverträge schützen – Tarifverträge nützen X X X

ERA und tarifpolitische Seminare (S. 104 – 112) X

MTV (Mantel-Tarif-Vertrag) X

Berufliche Bildung X

Seminartyp Freistellung
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Regionale Seminare § 37 Abs. 7 BetrVG
(für BR, JAV)

§ 37 Abs. 6 BetrVG
(für BR, JAV)

§ 96 Abs. 4 SGB IX
(für VL der SBV)

Bildungsurlaub
(AN aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland)

Verdienstausfall
(nur für TN aus Thüringen ohne BR-Mandat)

Junge Arbeitnehmer/innen in Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft (Jugend I) X X X

Arbeitnehmer/innen in Betrieb 
Wirtschaft und Gesellschaft (A I) X X X

Jugend- und Auszubildendenvertreter/innen (JAV) X

Betriebsratsmitglieder (BR I) X X

Arbeits- und Gesundheitsschutz (AuG) X X

Entgeltgestaltung I (EG I) X X
Aufgaben der Schwerbehindertenvertretung – 
Grundlagenseminar (Teilhabepraxis I) X X

Psychische Belastungen in der Arbeitswelt I X X

Gefährdungsbeurteilung – Psychische Belastungen II X X
Beratungs- und Verhandlungskompetenzen für 
Schwerbehindertenvertretung und Betriebsrat 
(Teilhabepraxis II)

X X

Beschäftigungssicherung und Arbeitsgestaltung 
für behinderte Menschen (Teilhabepraxis II) X X

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) – 
Arbeitsfähigkeit erhalten und sichern 
(Teilhabepraxis III)

X X

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
im Betrieb – Auswirkung auf die Arbeit der Inter
essenvertretung

X X

Antragsverfahren zur Feststellung einer (Schwer-)
Behinderung nach § 69 SGB IX X X

Betriebliche Suchtprävention und -hilfe I X X

Betriebliche Suchtprävention und -hilfe II X X

Verhaltenssüchte in der Arbeitswelt X X
Suchtbedingte Rückfälle müssen keine             
Katastrophen sein X X

Erfolgreich beraten – Qualifiziert unterstützen X X

Gewerkschaften in der BRD X X X

Tarifverträge schützen – Tarifverträge nützen X X X

ERA und tarifpolitische Seminare (S. 104 – 112) X

MTV (Mantel-Tarif-Vertrag) X

Berufliche Bildung X

Seminartyp Freistellung
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Seminarnummern-Struktur

Die Seminarnummern sind leider ziemlich lang und scheinen sehr kompliziert. Sie 
sind aber notwendig wegen der Erfassung der Anmeldung über das MDB-Programm 
und wegen der Abrechnung der Seminare über das SAP Programm.  

Regionale Seminare
Hier drei Beispiele zur Verdeutlichung der Seminarnummern:

	 Q200 12 1001 00
	 „Q“ 	 		 für Qualifizierung, 
	 „200“ 	 für die Nummer des Bezirks Frankfurt, 
	 „12“			 für das Jahr 2012, 
	 „1“ 	 		 für Seminare nach § 37 Abs. 7 BetrVG 
	 „001 00“ 	 die letzten fünf Ziffern sind die laufende Nummer.

	 Q200 12 2301 00
	 „Q“ 	 		 für Qualifizierung, 
	 „200“ 	 für die Nummer des Bezirks Frankfurt, 
	 „12“			 für das Jahr 2012, 
	 „2“ 	 		 für Seminare nach § 37 Abs. 6 BetrVG 
	 „301 00“ 	 die letzten fünf Ziffern sind die laufende Nummer.

Zur Anmeldung für die regionalen Seminare reichen uns die letzten sechs Ziffern!

Kooperationsseminare
Hier ein Beispiel für eines unserer Kooperationsseminare.

	 S20012023RB2 
	 „S“ für Sprockhövel,  „O“ für Bad Orb,  „J“ für Schliersee, 
	 „W“ für Beverungen
	 „200“ 	 für die Nummer des Bezirks, 
	 „12“			 für das aktuelle Jahr und 
	 „023“	 die nächsten drei Zahlen für die Kalenderwoche, 
	 „RB2“	 ist die Abkürzung für das gebundene regionale Budget.

Hier brauchen wir die komplette Seminarnummer zur Anmeldung von euch!
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Anmeldung zum Seminar (bitte an die Verwaltungsstelle schicken)

Titel:	 ______________________________________________________________

Sem-Nr:	 ________________________

vom:	 ________________________	 bis:     ___________________________

Name:	 ______________________________________________________________

Vorname:	 	 ______________________________________________________________

Straße:	 	 ______________________________________________________________

PLZ/Wohnort:	 ___________________________________________________________

Betrieb:	 	 ______________________________________________________________

Tätigkeit:	 ______________________________________________________________

Verdienst (brutto): ___________________         Mitgliedsbeitrag:	 _______________	
	

Mitglied IG Metall	 m Ja	  m Nein
Mitglied einer anderen Gewerkschaft	 m Ja /wenn ja, welche 	 ___________________	
	
Mitglieds-Nr:  _________________________

Funktion:		 	 	 Freistellung:
m	 BR	 m	 § 37/6 BetrVG
m	 JAV	 m	 § 37/7 BetrVG
m	 Vertrauensmann/-frau	 m	 § 96/4 SGB IX
m	 Schwbh-Vertreter	 m	 bezahlte Freistellung
m	 OV/DV	 m	 unbezahlte Freistellung
m	 Personengruppenausschuss	 m	 Jahresurlaub
m	 Mitglied Wirtschaftsausschuss	 m	 zur Zeit arbeitslos
m	 keine Funktion	 m	 Bildungsurlaub
	 	 m	 Sonderurlaub Jugendgruppenleiter/in

Betriebsratsbeschluss zur Teilnahme nach 
m	 § 37/6 BetrVG	 	 	 m § 37/7 BetrVG

wurde gefasst am:  _______________ 2011/2012/2013

Bitte kurze schriftliche Begründung, sofern Seminarteilnahme mit Verdienstausfall erfolgt: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Hiermit bestätige ich meine verbindliche Teilnahme am obengenannten Seminar.
Mir ist bekannt, dass ich ggf. entstehende  Seminarausfallkosten erstatten muss, wenn ich mich verspätet abmelde 
oder nicht teilnehme und dazu kein wichtiger Grund vorliegt. Sollte mein Arbeitgeber der Verursacher der Nichtteilnah-
me am Seminar sein, werde ich der IG Metall Bezirksleitung alle Informationen geben, damit ggf. entstandene Ausfall-
kosten gegenüber dem Arbeitgeber in Rechnung gestellt und durchgeführt werden können.

___________________	 	 _____________________________
Ort, Datum	 	 	 Unterschrift Seminarteilnehmer/in
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Betriebsratsbeschluss

Der Betriebsrat der Firma	 _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

hat in seiner Sitzung am	 ________________________  beschlossen

die Kollegen/innen 	 _____________________________________________________

	 	 	 		 	 _____________________________________________________

	 	 	 		 	 _____________________________________________________

zur Teilnahme am Seminar	

_____________________________________________________________________________

von __________________	 bis   ________________________

in  	___________________________________________________________________________
zu entsenden.

Vorsorglich benennt der Betriebsrat die Kolleginnen und Kollegen

	_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________	

_____________________________________________________________________________

als Ersatzmitglieder.

Der Betriebsrat geht davon aus, dass es sich bei dem Seminar um eine Bildungsveranstal-
tung im Sinne des § 37 Abs. 6 BetrVG handelt. Der Betriebsrat hat beschlossen, im Falle 
der Zahlungsverweigerung durch den Arbeitgeber durch den Arbeitgeber einen dafür quali-
fizierten Rechtsanwalt  mit der Durchsetzung der Rechte des Betriebsrates zu beauftragen, 
das heißt ein Beschlussverfahren einzuleiten.

Darüber hinaus weist der Betriebsrat darauf hin, dass die IG Metall oder das DGB Bildungs-
werk Hessen e. V. Ausfallkosten in Rechnung stellen wird, wenn ein Seminarteilnehmer an 
der Teilnahme des Seminars gehindert wird bzw. nicht teilnimmt. Ausfallkosten werden 
jedoch nur dann in Rechnung gestellt, wenn tatsächlich solche entstehen.

______________________	 	 ____________________________________________
Datum	 		 	 	 Unterschrift Betriebsrat
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Betriebsrat der Firma: ______________________	 Datum: __________________

An die Geschäftsleitung der Firma
_________________________________________________________________________

Beschluss zur Teilnahme an einem Seminar gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG in Verbindung mit 	
§ 40 BetrVG 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom _______________ beschlossen, dass nachfolgend 
genannte Kollegen/innen

Name	 	 Vorname 

vom __________________	  bis   ______________________________________________

an einem Seminar der IG Metall mit dem Titel

_________________________________________________________________________
teilnehmen.

Die Inhalte des Seminars vermitteln Kenntnisse, die für die Arbeit des Betriebsrates bzw. der 
Jugend- und Auszubildendenvertretung erforderlich sind. Die Kosten für die Teilnahme sind gemäß 
§ 40 BetrVG vom Arbeitgeber zu tragen. Die tatsächlich anfallenden Kosten werden im Anschluss 
an das Seminar dem Unternehmen in Rechnung gestellt. Das Entgelt bzw. die Ausbildungsver-
gütung ist für die Zeit des Seminars weiterzuzahlen. Die Fahrtkosten werden nach Seminarende 
direkt durch die/den Teilnehmende/n beim Arbeitgeber abgerechnet.

Die IG Metall bzw. das DBG Bildungswerk Hessen e. V. werden Seminarausfallkosten ebenfalls in 
Rechnung stellen, wenn unsere oben genannten Kolleginnen und Kollegen nicht an dem Seminar 
teilnehmen, es sei denn sie sind rechtzeitig – mindestens 6 Wochen vor Seminarbeginn wieder 
abgemeldet  oder der Platz kann anderweitig belegt werden oder der/die Teilnehmer/in ist durch 
Krankheit (nachgewiesen durch ärztliches Attest) an der Seminarteilnahme gehindert.

Wir bitten Sie, die jeweiligen betrieblichen Vorgesetzten über die Abwesenheit der Betriebsrats- 
bzw. JAV-Mitglieder zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________
Betriebsratsvorsitzende(r)

Anlage: Kopie des Betriebsratsbeschlusses
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Betriebsrat der Firma: ____________________________	 Datum: __________________

An die Geschäftsleitung der Firma
_________________________________________________________________________

Beschluss zur Teilnahme an einem Seminar gemäß § 37 Abs. 7 BetrVG 

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Betriebsrat hat in seiner Sitzung vom _______________ beschlossen, dass nachfolgend 
genannte Kollegen/innen

	Name	 Vorname

vom	 __________________________    	 bis __________________________________

an einem Seminar der IG Metall mit dem Titel

m „Arbeitnehmer/-innen in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft I“
m „Junge Arbeitnehmer/innen in Betrieb, Wirtschaft und Gesellschaft I“
m ___________________________________________________________________________
m ___________________________________________________________________________

teilnehmen.

Das Seminar wird gemäß § 37 Abs. 7 BetrVG durchgeführt und ist als solches durch das 
zuständige Sozialministerium als geeignet anerkannt worden bzw. ist beantragt. Das Akten-
zeichen der Anerkennung kann bei der zuständigen IG Metall Verwaltungsstelle bzw. der IG 
Metall Bezirksleitung (Tel. 069 - 6693-3317) erfragt werden.

Die IG Metall bzw. das DBG Bildungswerk Hessen e. V. werden Seminarausfallkosten eben-
falls in Rechnung stellen, wenn unsere oben genannten Kolleginnen und Kollegen nicht an 
dem Seminar teilnehmen, es sei denn sie sind rechtzeitig – mindestens 6 Wochen vor Semi-
narbeginn wieder abgemeldet  oder der Platz kann anderweitig belegt werden oder der/die 
Teilnehmer/in ist durch Krankheit (nachgewiesen durch ärztliches Attest) an der Seminarteil-
nahme gehindert.

Wir bitten Sie, die jeweiligen betrieblichen Vorgesetzten über die Abwesenheit der Betriebs-
rats- bzw. JAV-Mitglieder zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________
Betriebsratsvorsitzende(r)
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Vertrauensperson der 	 	 	 	 	 Datum:______________
behinderten Menschen
	 	 	 		 	
im Hause

An die Geschäftsleitung
im Hause

Beschluss zur Teilnahme an einem Seminar
gemäß § 96 Abs. 4 SGB IX in Verbindung mit § 96 Abs. 8 SGB IX

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vertrauensperson der behinderten Menschen hat beschlossen,

vom _________________________	 	 	 bis _______________________

an einem Seminar mit dem Titel

___________________________________________________________________________
teilzunehmen.

Die Inhalte des Seminars vermittelt Kenntnisse, die für die Arbeit der Vertrauensperson der 
behinderten Menschen erforderlich ist. Die Kosten für die Teilnahme sind gemäß § 96 Abs. 8 
SGB IX vom Arbeitgeber zu tragen. Die tatsächlich anfallenden Kosten werden im Anschluss 
an das Seminar dem Unternehmen in Rechnung gestellt. Der Lohn, das Gehalt ist für die Zeit 
des Seminars weiterzuzahlen. Die Fahrtkosten werden nach Seminarende direkt durch die 
Vertrauensperson der behinderten Menschen beim Arbeitgeber abgerechnet.

Die IG Metall bzw. das DBG Bildungswerk Hessen e. V. werden Seminarausfallkosten eben-
falls in Rechnung stellen, wenn unsere oben genannten Kolleginnen und Kollegen nicht 
an dem Seminar teilnehmen, es sei denn sie sind rechtzeitig – mindestens 6 Wochen vor 
Seminarbeginn wieder abgemeldet  oder der Platz kann anderweitig belegt werden oder 
der/die Teilnehmer/in ist durch Krankheit (nachgewiesen durch ärztliches Attest) an der 
Seminarteilnahme gehindert.

Ich bitte Sie, die jeweiligen betrieblichen Vorgesetzten über die Abwesenheit der Vertrauens
person der behinderten Menschen zu informieren.

Mit freundlichen Grüßen

_______________________________________
Vertrauensperson der behinderten Menschen
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O r ga  n i s a t o r i s c h e s /F o r m u l a r e

Kalender 2012

	KW	 MO	 DI	 MI	 DO	 FR	 SA	 SO	
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Bankverbindung

Beitrittserklärung
Mitgliedsnummer

(wird von der IG Metall eingetragen)
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O r ga  n i s a t o r i s c h e s /F o r m u l a r e

IG Metall-Beitrittserklärung

Weitere betriebliche Angaben






